
Allgemeine Reise- und Geschäftsbedingungen

Die Reisebedingungen ergänzen die gesetzlichen Regelungen und regeln 
die Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen und uns. Abweichungen in den je­
weiligen Reiseausschreibungen oder Kataloghinweisen haben Vorrang.

1.Abschluss des Reisevertrages

Nach Erhalt Ihrer Anmeldung werden wir Ihre Buchung unverzüglich bear­
beiten. Der Vertrag kommt mit der Annahme durch uns zustande. Wir infor­
mieren Sie mit der Reisebestätigung über den Vertragsschluss. Gleichzeitig 
erhalten Sie Ihren Reisepreissicherungsschein gem. § 651 k BGB.

Weicht der Inhalt unserer Reisebestätigung von der Anmeldung ab, so liegt 
ein neues Angebot vor. An dieses sind wir 10 Tage gebunden. Innerhalb die­
ser Frist können Sie das Angebot annehmen, was auch durch eine Zahlung 
erfolgen kann. Andernfalls ist kein Reisevertrag abgeschlossen worden.

2.Zahlung

Ihre Zahlungen sind gem. § 651 k BGB abgesichert, weil Sie mit der Reise­
bestätigung den Reisepreissicherungsschein erhalten werden. Bitte über­
weisen Sie uns daher innerhalb einer Woche nach Erhalt der Reisebestäti­
gung/Rechnung die dort ausgewiesene Anzahlung. Sie beträgt 15 % des 
Reisepreises, maximal 250 Euro p.P.
Die Restzahlung ist 4 Woche vor Reiseantritt fällig. Die Unterlagen werden 
Ihnen nach Ihrer Wahl unverzüglich nach Eingang der Zahlung zugesandt 
oder gegen Zahlung ausgehändigt.

3.Leistungen/Preise

Der Umfang der vertraglichen Leistungen und deren Preis ergibt sich aus 
der Leistungsbeschreibung in unserer jeweils maßgeblichen Ausschrei­
bung, sowie den Reiseunterlagen, insbesondere der Reiseanmeldung und 
der Reisebestätigung einschließlich der in der Reisebestätigung eventuell 
verbindlich aufgeführten Sonderwünsche.

4.Leistungsänderungen

Zumutbare Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen (z.B. 
der Fahrtroute) von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach 
Vertragsschluss notwendig werden und nicht von uns wider Treu und Glau­
ben herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit sie unter Berücksichtigung 
unserer Interessen für den Reisenden zumutbar sind. Hierüber wird der Rei­
sende unverzüglich in Kenntnis gesetzt.

5.Preisänderungen

Preisänderungen sind nach Abschluss des Reisevertrages im Falle der Er­
höhung der Beförderungskosten, insbesondere Treibstoffkosten, der Abga­
ben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder ei­
ner Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse mög­
lich. Die Preisänderungen werden wie folgt berechnet werden:

Bei der Erhöhung der bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Be­
förderungskosten, insbesondere der Treibstoffkosten, können wir den Rei­
sepreis nach Maßgabe der nachfolgenden Berechnung erhöhen.
a)
Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung können wir vom Reisenden 
den konkreten Erhöhungsbetrag verlangen.
b)
Soweit vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel eine Preiser­
höhung gefordert wird, werden die zusätzlichen Beförderungskosten durch 
die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten Beförderungsmittel geteilt. Den sich 
so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz können wir vom Rei­
senden verlangen.

Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie 
Hafen- oder Flughafengebühren uns gegenüber erhöht, so kann der Reise­
preis um den entsprechenden auf den jeweiligen Reisepreis entfallenden 
anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.

Verändern sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Wech­
selkurse dergestalt, dass sich Kosten für die Reise erhöhen, so sind wir be­
rechtigt die tatsächlich hierdurch entstandenen Mehrkosten für Ihre Reise 
von Ihnen zu fordern.

Eine Erhöhung ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsschluss und dem 
Reisetermin mehr als 4 Monate liegen. Sollte eine Preisänderung erfolgen, 
werden Sie unverzüglich mit genauen Angaben zur Berechnung des neuen 
Preises davon in Kenntnis gesetzt. In jedem Fall ist eine Preisänderung nur 
bis zum 21. Tag vor Reiseantritt möglich, Preiserhöhungen danach sind 
nicht mehr zulässig. Bei einer Preiserhöhung von mehr als 5 % des Reise­

preises sind Sie berechtigt ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten 
oder die Teilnahme an einer gleichwertigen Reise aus unserem Programm 
zu verlangen, wenn wir in der Lage sind, Ihnen eine solche anzubieten. Sie 
haben die Rechte unverzüglich nach Erhalt der Erklärung über die Preiser­
höhung uns gegenüber geltend zu machen.

6.Rücktritt durch den Reisegast 

Sie können jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Zur Ver­
meidung von Missverständnissen sollte der Rücktritt schriftlich erklärt wer­
den. Der Nichtantritt der Reise wird grundsätzlich wie ein Rücktritt gewertet.
Treten Sie vom Reisevertrag zurück oder treten Sie die Reise nicht an, kön­
nen wir Ersatz unserer Aufwendungen und der getroffenen Reisevorkehrun­
gen verlangen.
Bei der Berechnung der Rücktrittspauschalen haben wir gewöhnlich erspar­
te Aufwendungen und gewöhnliche mögliche anderweitige Verwendungen 
der Reiseleistungen berücksichtigt. Ihnen bleibt ausdrücklich vorbehalten, 
uns gegenüber nachzuweisen, dass ein Schaden nicht oder nur ein gerin­
gerer Schaden entstanden ist.

In der Regel belaufen sich die Rücktrittskosten, die wir fordern müssen:
- bis 50 Tage vor Reisebeginn 10 % des Reisepreises
- vom 49. bis zum 30. Tag 15 % des Reisepreises
- vom 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn 40 % des Reisepreises
- vom 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn 50 % des Reisepreises
- ab dem 14. Tag vor Reisebeginn 60 %
- am Tag des Reiseantritts und bei Nichterscheinen 90 % des Rei­
sepreises
pro Person

Bei Stornierungen sind bereits ausgehändigte Linienflugscheine, Bahnfahr­
karten oder Fährtickets zurückzugeben, da ansonsten in jedem Fall der vol­
le Preis berechnet werden muss.

7.Umbuchungen, Ersatzperson

Sollen auf Ihren Wunsch nach Buchung der Reise Änderungen hinsichtlich 
des Reisetermins, des Reiseziels, der Unterkunft, der Beförderungsart, der 
Abflughäfen, der Zustiegsbahnhöfe oder des Mietwagentyps vorgenommen 
werden, so berechnen wir bis 30 Tage vor Reiseantritt eine Bearbeitungsge­
bühr von EUR 30,- je Reisenden. Danach sind Änderungen nur nach vorhe­
rigem Rücktritt von der Reise möglich. Insoweit verweisen wir auf die obigen 
Rücktrittspauschalen. Bei der Benennung einer Ersatzperson müssen wir 
von Ihnen für den entstehenden Mehraufwand EUR 30,- berechnen.

8.Rücktritt durch den Reiseveranstalter

Ist in einer Ausschreibung der Reise ausdrücklich auf eine Mindestteilneh­
merzahl hingewiesen worden, so können wir bis 4 Wochen vor Reiseantritt 
von der Reise zurücktreten, wenn die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht 
und die Reise nicht durchgeführt wird. Sie können die Teilnahme an einer 
mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn wir in der Lage 
sind, eine solche Reise ohne Mehrpreis anzubieten. Diese Erklärung müs­
sen Sie unverzüglich uns gegenüber abgeben. Soweit dies nicht geschieht, 
erhalten Sie den Reisepreis unverzüglich zurück.

Ist die Durchführung einer Reise nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für 
uns deshalb nicht zumutbar, weil das Buchungsaufkommen für diese Reise 
so gering ist, dass die uns entstehenden Kosten, bezogen auf diese Reise, 
nicht gedeckt sind, sind wir berechtigt, die Reise bis zu vier Wochen vor 
Reisebeginn abzusagen. Den eingezahlten Reisepreis erhalten Sie unver­
züglich zurück.

Erhalten wir vor Reisebeginn Kenntnis von wichtigen, in der Person des Rei­
senden liegenden Gründen, die eine nachhaltige Störung der Reise be­
fürchten lassen, sind wir berechtigt, vom Reisevertrag unverzüglich zurück­
zutreten. In einem solchen Fall steht uns ein Schadensersatzanspruch in 
Höhe der Rücktrittspauschale zu. Ihnen bleibt ausdrücklich vorbehalten, uns 
gegenüber nachzuweisen, dass ein Schaden nicht oder nur ein geringerer 
Schaden entstanden ist.

9.Haftung des Reiseveranstalters

(1)Rahmen

Wir haften im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmannes 
für
die gewissenhafte Reisevorbereitung;
die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger;
die Richtigkeit der Beschreibungen aller in der jeweiligen Ausschreibung an­
gegebenen Reiseleistungen;
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die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Reiseleistun­
gen, unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften des jeweiligen Ziel­
landes und -ortes.

(2)Vertragliche Haftungsbeschränkung

Unsere Haftung für vertragliche Schadensersatzansprüche ist insgesamt 
auf die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt (§ 651 h BGB), soweit 
ein Schaden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig durch uns oder einen 
Leistungsträger herbeigeführt wurde und es sich nicht um einen Körper­
schaden handelt. Etwaige darüber hinausgehende Ansprüche nach dem 
Montrealer Übereinkommen bleiben hiervon unberührt

(3)Gesetzliche Haftungsbeschränkung

Unsere Haftung ist ausgeschlossen oder beschränkt, soweit aufgrund inter­
nationaler Übereinkommen oder auf solchen beruhender gesetzlicher Vor­
schriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen 
anzuwenden sind, dessen Haftung ebenfalls ausgeschlossen oder be­
schränkt ist.

(4)Haftung für Fremdleistungen

Wir haften nicht für vermittelte Fremdleistungen (Ausflüge, Mietwagen etc.), 
die wir auch ausdrücklich als solche bezeichnet haben. Dies gilt auch, wenn 
die Reiseleitung an einer solchen Leistung teilnimmt.

10.Mängelrüge

Wir informieren Sie über Ihre Verpflichtung einen aufgetretenen Mangel uns 
unverzüglich anzuzeigen, sowie darüber, dass uns vor der Kündigung des 
Reisevertrages (§ 651 e BGB) eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu 
setzen ist, wenn die Abhilfe nicht unmöglich ist oder von uns verweigert wird 
oder wenn die sofortige Kündigung durch ein besonderes Interesse ge­
rechtfertigt ist.

11.Ausschlussfrist

Sie sind mit Ansprüchen uns gegenüber ausgeschlossen, soweit Sie diese 
nicht innerhalb der folgenden Fristen möglichst schriftlich gegenüber uns 
geltend mach, wobei Reisebüros nicht zur Annahme von Anspruchsanmel­
dungen bevollmächtigt sind. 

(1) Vertragliche Ansprüche

Sämtliche in Betracht kommende vertraglichen Ansprüche müssen inner­
halb eines Monats nach dem vertraglich vereinbarten Reiseende möglichst 
schriftlich bei uns geltend machen.

(2) Ansprüche aus unerlaubter Handlung, soweit kein Personenschaden 
vorliegt

Ansprüche aus unerlaubter Handlung müssen, soweit es sich um keinen 
Personenschaden handelt innerhalb von einem Monat nach vertraglich ver­
einbartem Reiseende möglichst schriftlich uns gegenüber geltend gemacht 
werden.

(3) Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Personenschaden

Bei Personenschäden sind Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei uns 
möglichst schriftlich, innerhalb von einem 45 Tage nach vertraglich verein­
bartem Reiseende geltend zu machen, soweit Kenntnis von Schädiger und 
schädigendem Ereignis innerhalb der vertraglichen Reisezeit besteht oder 
eine Kenntnis hätte bestehen müssen.
Bei einer späteren Kenntnis von Schädiger und schädigendem Ereignis 
oder einem späteren Zeitpunkt an dem eine Kenntnis hätte bestehen müs­
sen, sind Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei uns möglichst schrift­
lich, innerhalb von einem 45 Tagen nach diesem Zeitpunkt geltend zu ma­
chen. Dies gilt keinesfalls, soweit ein Schaden durch uns oder unsere Erfül­
lungsgehilfen grob verschuldet wurde.

12. Verjährung

Vertragliche Ansprüche verjähren in einem Jahr, beginnend mit dem Tag an 
dem die Reise nach dem Vertrag enden sollte.
Ansprüche aus unerlaubter Handlung soweit keine Verletzung des Körpers, 
der Gesundheit oder der Freiheit oder bei Vorsatz verjähren in drei Jahren 
ab Ende des Kalenderjahrs, in dem die Verletzung erfolgte und Kenntnis 
von Schädiger und schädigendem Ereignis oder an dem eine Kenntnis hät­
te bestehen müssen. Spätestens tritt die Verjährung 15 Jahre nach dem 
schädigendem Ereignis ein.

13.Kündigung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände

Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbarer höherer 
Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können so­
wohl wir als auch Sie den Vertrag gemäß § 651 j BGB kündigen.

14.Pass-, Visa und gesundheitspolizeiliche Formalitäten

Wir weisen auf Pass-, Visumerfordernisse und Gesundheitsvorschriften Ihres 
Reiselandes hin, über die wir in dem von uns herausgegebenen und dem 
Reisenden zur Verfügung gestellten Prospekt informieren oder über die wir 
vor der Buchung einschließlich zwischenzeitlicher Änderungen insbesonde­
re vor Vertragsschluss und vor Reisebeginn unterrichten. Diese Informatio­
nen gelten ausschließlich für deutsche Staatsangehörige ohne Besonder­
heiten wie Doppelstaatsbürgerschaft etc.
Bei pflichtgemäßer Erfüllung der Informationspflicht durch den Reiseveran­
stalter hat der Reisende die Voraussetzungen für die Reise zu schaffen, so­
fern sich nicht der Reiseveranstalter ausdrücklich zur Beschaffung der Visa 
oder Bescheinigungen etc. verpflichtet hat.
Entstehen z. B. infolge fehlender persönlicher Voraussetzungen für die Rei­
se Schwierigkeiten, die auf das Verhalten des Reisenden zurückzuführen 
sind (z. B. keine Beschaffung des erforderlichen Visums), so kann der Rei­
sende nicht kostenfrei zurücktreten oder einzelne Reiseleistungen folgenlos 
in Anspruch nehmen. Insofern gelten die Bestimmungen in den Abschnitten 
„Rücktritt durch den Reisegast, Umbuchungen, Ersatzperson“ und „Rück­
tritt durch den Reiseveranstalter“ entsprechend.

15.Ausführende Fluggesellschaft

Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des 
ausführenden Luftfahrtunternehmens (EuVO 2111/05) verpflichtet uns, Sie 
über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft (EN) sämtlicher im 
Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen 
bei der Buchung zu informieren.

Steht bei der Buchung eine ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, 
so nennen wir Ihnen die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften, die 
wahrscheinlich den Flug durchführen bzw. werden. Sobald wir wissen, wel­
che Fluggesellschaft den Flug durchführen wird, werden wir Sie darüber in­
formieren. Wechselt die Ihnen als ausführende Fluggesellschaft genannte 
Fluggesellschaft, werden wir Sie über den Wechsel informieren. Wir werden 
unverzüglich alle angemessenen Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass 
Sie so rasch wie möglich über den Wechsel unterrichtet werden. Die Liste 
der Fluggesellschaft mit denen eine Beförderung nicht zulässig ist, ist über 
die Internetseite abrufbar.

16.Reiserücktrittskosten-Versicherung

Eine Reiserücktrittkosten Versicherung ist im Reisepreis nicht eingeschlos­
sen. Wir empfehlen dringend eine solche Versicherung bei Buchung abzu­
schliessen.

17.Allgemeine Bestimmungen

Einzelheiten des Reiseprospektes entsprechen dem Stand der Druckle­
gung.
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Bedingungen berührt 
die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
Gerichtsstand für Vollkaufleute, für Personen, die keinen allgemeinen Ge­
richtsstand im Inland haben, sowie für Personen, die nach Abschluss des 
Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland ver­
legt haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist Sitz des Reiseveranstalters.
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